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9. Grünflächen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauZVO)

schwarz/weiß

Im Bebauungsplan sind Grünflächen als öffentliche oder 
private Grünflächen besonders zu bezeichnen.

farbig

Grün mittel

Im Bebauungsplan kann die Flächensignatur auch als 
Randsignatur verwendet werden.

Zweckbestimmung :

Parkanlage

Dauerkleingärten

Sportplatz

Spielplatz
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Zeltplatz

Badeplatz,
Freibad

Friedhof
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Im Flächennutzungsplan können die vorstehenden Zeichen 
zur Kennzeichnung der Lage auch ohne Flächendarstellung 
verwendet werden.


